
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/1/26 5Ob56/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1988

Norm

MRG §16 Abs4

MRG §44 Abs1

Rechtssatz

Der Gesamtregelung des § 44 Abs 1 MRG kann entnommen werden, daß der Gesetzgeber nicht eine Angleichung der

ermäßigten Hauptmietzinse im Lauf der Zeit an die Kategoriehöchstsätze gewünscht hat, sondern nur eine

Angleichung an die Grundsätze des § 16 Abs 4 MRG.
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